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Anschaffungskosten-

prinzip 

Folgebewertung 

Maßgebende 

Vorschriften 

1 Einführung 

1.1 Bewertungsvorschriften 

 Lesen Sie bitte § 253 Abs. 1 S. 1 HGB. 

Zugangsbewertung 

Bei der erstmaligen Bewertung bzw. Aufnahme eines Vermögensgegenstandes in die Bilanz 

(Zugangsbewertung Aktivseite) gilt das Anschaffungskostenprinzip. Dies bedeutet, dass an-

geschaffte Vermögensgegenstände mit ihren tatsächlichen Kosten zu bilanzieren sind. 

Gemäß § 253 Abs. 1 S. 1 HGB sind Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten anzusetzen. Die Zugangsbewertung orientiert sich also danach, ob 

die Vermögensgegenstände von einem Dritten bezogen (Anschaffungskosten) oder selbst 

hergestellt (Herstellungskosten) werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgebewertung 

Bei der Folgebewertung handelt es sich um die Bewertung von Vermögensgegenständen, 

die bereits aktiviert worden sind und erneut – zum Bilanzstichtag oder anderen Bewer-

tungsanlässen – bewertet werden müssen. 

§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB schreibt vor, dass Vermögensgegenstände jedoch „höchstens“ zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten und „vermindert“ um die Abschreibungen ange-

setzt werden dürfen. Die Folgebewertung setzt also eine Wertanpassung im Zeitablauf vo-

raus. Diese erfolgt durch Abschreibungen (planmäßig/außerplanmäßig) oder ggf. durch Zu-

schreibungen. 

1.2 Fundstellen 

 Lesen Sie bitte H 6.3 „Herstellungskosten“ EStH und § 255 Abs. 2 HGB. 

Sowohl in der Steuerbilanz als auch in der Handelsbilanz gilt derselbe Herstellungskosten-

begriff. Maßgebend ist in beiden Bilanzen die Vorschrift des § 255 Abs. 2 HGB. 

In der Steuerbilanz wird der handelsrechtliche Herstellungskostenbegriff um die Vorschrift 

des § 9b EStG ergänzt. Danach stellen abziehbare Vorsteuerbeträge keine Herstellungskos-

ten dar. Nach der Systematik des § 255 Abs. 2 HGB, der auf Aufwendungen abstellt, kann 

§ 9b Abs. 1 EStG analog in der Handelsbilanz angewandt werden. 
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Herstellungsvorgang 

Zeitpunkt der 

Herstellung 

1.3 Abgrenzung zur Anschaffung 

Von einem Anschaffungsvorgang ist auszugehen, wenn ein bestehender Vermögensgegen-

stand erworben wird. Eine Herstellung liegt hingegen vor, wenn ein neuer Vermögensge-

genstand selbst errichtet wird.1 

Herstellungsaufwendungen liegen auch dann vor, wenn bestehende Teile eines Vermögens-

gegenstandes erweitert oder wesentlich verbessert werden (vgl. hierzu § 255 Abs. 2 

S. 1 HGB). 

Beispiel: Kaufmann Kalle (zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt) hat am 01.10. des Jah-

res 01 ein bebautes Grundstück für 300.000 € erworben (Anteil GruBo: 1 3⁄ ). Am 01.10. des 

Jahres 03 erwirbt er für 10.000 € zzgl. Umsatzsteuer neue Türen, die er in das Gebäude 

einbauen lässt. 

a) Die Türen haben die gleiche Qualität wie die alten Türen. 

b) Neben den Türen werden weitere umfassende Renovierungsarbeiten erledigt (we-

sentliche Verbesserung). 

Liegt ein Anschaffungs- oder Herstellungsvorgang vor? 

Lösung: Im Fall a) liegt Erhaltungsaufwand vor, da Bestehendes nur durch gleichwertiges 

Neues ersetzt wird (vgl. hierzu R 21.1 Abs. 1 S. 1 EStR). Die Türen stellen auch keine ei-

genen Vermögensgegenstände dar, da die Türen mit dem Gebäude in einem einheitlichen 

Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und so ein wesentlicher Bestandteil wer-

den (vgl. §§ 94 f. BGB). 

Buchungssatz: (Erhaltungsaufwand) 10.000 € an (Bank) 11.900 € 

               (VoSt) 1.900 € 

Anders im Fall b). Führen die gesamten Arbeiten zu einer wesentlichen Verbesserung über 

den ursprünglichen Zustand hinaus liegt kein Erhaltungsaufwand vor, sondern Herstellungs-

aufwand (§ 255 Abs. 2 S. 1 HGB). Dieser ist auf dem Bilanzposten Grundstücke zu aktivie-

ren und ab dem Jahr der Herstellung gem. § 253 Abs. 3 S. 1 und 2 HGB planmäßig abzu-

schreiben.2 

1.4 Herstellungszeitpunkt 

 Lesen Sie bitte H 7.4 „Fertigstellung“ EStH und § 9a EStDV. 

Grundsätzlich gilt ein Vermögensgegenstand im Zeitpunkt der Fertigstellung als hergestellt 

und ist ab diesem Zeitpunkt zu bilanzieren (→ Zugangsbewertung) und zum jeweiligen 

Bilanzstichtag planmäßig abzuschreiben (→ Folgebewertung). 

Sollte eine Herstellung über den Abschlussstichtag hinaus erfolgen, sind die bis dato ange-

fallenen Aufwendungen dennoch als Herstellungskosten zu berücksichtigen, jedoch ist der 

Vermögensgegenstand als unfertig auszuweisen. Maßgebend ist, ob der hergestellte Ver-

mögensgegenstand seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann. Bei-

spielsweise gilt ein Gebäude als fertiggestellt, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abge-

schlossen sind und das Bewohnen zumutbar ist (vgl. hierzu H 7.4 „Fertigstellung“ EStH). 

 

1  Als Orientierungsmaßstab gilt: Liegt ein Kaufvertrag vor, handelt es sich um Anschaffungskosten. Liegt hingegen 

das Herstellungsrisiko beim Kaufmann, handelt es sich um Herstellungskosten. 
2  Hierzu BMF-Schreiben v. 18.07.2003, IV C 3-S 2211-94/03, BStBl. I 2003, S. 386. 
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